
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Teilnahme an Volkshochschulveranstaltungen
1. Vertrag (1) Der Vertrag kommt mit der Anmeldung zu
einer Veranstaltung und ihrer Annahme durch die Volks-
hochschule zustande. Wird bei schriftlicher und fernmünd-
licher Anmeldung bzw. Anmeldung per E-Mail/online die 
Annahme von der Volkshochschule nicht ausdrücklich
erklärt, kommt der Vertrag mit der Aushändigung der An-
meldebestätigung zustande. Nachträgliche Änderungen, 
insbesondere das nachträgliche Geltendmachen von Er-
mäßigungstatbeständen, kommen nicht in Betracht. (2)
Zum Beleg und als Quittung erhalten die Teilnehmenden 
bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung (mit Ausnah-
me der Anmeldung zu Einzelberatungen, Einstufungstests 
und Präsentationen von Volkshochschularbeit) eine An-
meldebestätigung. Die Teilnahmeberechtigung an der
Kinderbeaufsichtigung wird auf der Anmeldebestätigung 
nachgewiesen. Die Anmeldebestätigung ist nicht über-
tragbar. (3) Die Verträge werden unter der Bedingung
geschlossen, dass die im Volkshochschulprogramm ver-
öffentlichte Mindestteilnehmerzahl erreicht wird; dies gilt 
für abschlussbezogene Veranstaltungen mit mehr als
einem Semester Dauer nur für das erste Semester.

2. Leistungsumfang und Teilnahmevoraussetzungen (1)
Der Umfang der Leistungen der Volkshochschule (Ort,
Zeit, Dauer, Kursthema, Bildungsziel) ergibt sich aus der 
Beschreibung im Volkshochschulprogramm in der zum
Zeitpunkt der Anmeldung bekannt gemachten und in den 
Geschäftsräumen ausgehängten bzw. ausgelegten und
im Internet veröffentlichten Fassung. (2) Die Volkshoch-
schule kann die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung
von persönlichen und / oder sachlichen Voraussetzungen 
abhängig machen. Soweit möglich, wird über die erfor-
derlichen Voraussetzungen im Volkshochschulprogramm 
und im Internet informiert.

3. Entgelte (1) Über die allgemeinen Regelungen zur
Höhe der Entgelte und über die Ermäßigungsmöglich-
keiten wird mit dem Volkshochschulprogramm und im
Internet informiert. (2) Die Gesamtkosten für jede Ver-
anstaltung (für Vollzahlende und für Teilnehmende mit
Anspruch auf Entgeltermäßigung) werden im Volkshoch-
schulprogramm und im Internet ausgewiesen. (3) Der
Anspruch auf Entgeltermäßigung ist bei der Anmeldung
durch Vorlage des erforderlichen gültigen Nachweises
zu belegen. Eine nachträgliche Ermäßigung gebuchter
Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. Für bereits ermä-
ßigte Veranstaltungen wird keine weitere individuelle Er-
mäßigung gewährt.

4. Zahlungsmodalitäten (1) Die Anmeldung verpflich-
tet – unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme – zur 
Zahlung der im Programm ausgewiesenen Kosten vor
Beginn der Veranstaltung bei der Volkshochschule. (2)
Barzahlung oder EC-Kartenzahlung erfolgt zum Zeitpunkt 
der Anmeldung und ist nur in den Geschäftsstellen der
Volkshochschule möglich, die die Veranstaltung durch-
führt. (3) Bei der Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfah-
ren wird das Entgelt vor Veranstaltungsbeginn fällig. (4)
Kann eine Lastschrift wegen fehlerhafter Angaben der
Teilnehmenden oder des Teilnehmenden, mangelnder
Kontendeckung oder wegen einer entgegenstehenden
Anweisung der Teilnehmenden oder des Teilnehmenden
an ihre bzw. seine Bank nicht eingelöst werden, so hat
die Teilnehmende oder der Teilnehmende die entstehen-
den Kosten zu tragen. Die Volkshochschule kann in einem 
solchen Fall den Vertrag kündigen und den Kursplatz neu 
vergeben. (5) Zahlung per Überweisung ist nur in Ausnah-
mefällen nach Absprache mit der Volkshochschule mög-
lich. (6) Eine nachträgliche Rechnungsstellung auf den
Namen Dritter ist nicht möglich. (7) In besonders begrün-
deten Einzelfällen kann Ratenzahlung vereinbart werden.

5. Teilnahmebescheinigung Bei regelmäßig erfolgter
Teilnahme an einer Lehrveranstaltung (mindestens 70 %) 
erstellt die Volkshochschule auf Wunsch eine Teilnahme-
bescheinigung. Die erste Ausfertigung innerhalb eines
Jahres nach Beendigung der Veranstaltung ist unentgelt-
lich, für eine spätere Ausfertigung bzw. Zweitausfertigung 
wird eine Kostenpauschale von 10 € erhoben.

6. Organisatorische Änderungen (1) Es besteht kein An-
spruch darauf, dass die Veranstaltung von dem oder der 

im Volkshochschulprogramm angekündigten Kursleiten-
den geleitet wird. (2) Wird eine Veranstaltung aufgrund 
einer zu geringen Zahl von Anmeldungen nicht durchge-
führt, erhalten die Teilnehmenden das bereits entrichtete 
Entgelt und evtl. Entgeltzuschläge, den Kostenbeitrag 
zur Kinderbeaufsichtigung sowie die Verwaltungskosten-
pauschale zurück. (3) Können Teile von Veranstaltungen 
nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form durchge-
führt werden (z. B. wegen Verhinderung der Kursleitung 
oder Schließung von Veranstaltungsräumen), bietet die 
Volkshochschule den Teilnehmenden insbesondere durch 
Nachholen ausgefallener Veranstaltungsteile gleich-
wertigen Ersatz. Kann ein gleichwertiger Ersatz nicht an-
geboten werden, oder können Teilnehmende von dem 
Ersatzangebot keinen Gebrauch machen, werden die 
Entgelte für nicht in Anspruch genommene Leistungen 
zurückgezahlt. Einzelheiten dazu sind unter Nummer 9 
Absatz 1 bis 4 geregelt. (4) Schadenersatzleistungen in 
Geld sind – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit – der Höhe nach auf das Entgelt für den laufenden 
Unterrichtsabschnitt begrenzt.

7. Haftungsausschluss (1) Für Unfälle und sonstige
Schädigungen der Teilnehmenden bzw. Diebstähle oder 
Schädigungen ihrer Sachen während der Lehrveranstal-
tung haftet das Land Berlin nur bei ihm zuzurechnendem 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. (2) Der Ausschluss
gemäß Absatz 1 gilt nicht, wenn die Volkshochschule
Pflichten schuldhaft verletzt, die das Wesen des Ver-
trages ausmachen (Kardinalpflichten), ferner nicht bei 
einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit der oder des Teilnehmenden. (3) Für Unfälle 
und sonstige Schädigungen während des Hin- bzw. Rück-
weges zu bzw. von den Veranstaltungen übernimmt das
Land Berlin keine Haftung.

8. Pflichten der Teilnehmenden (1) Bei jeder Teilnahme
an einer Lehrveranstaltung der Volkshochschule ist die
namentliche Eintragung in die Anwesenheitsliste (durch
Kurzzeichen) erforderlich. (2) Auf Verlangen ist die An-
meldebestätigung vorzuzeigen. Ist dies nicht möglich,
kann die Teilnehmende oder der Teilnehmende von der
weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn die
Teilnahmeberechtigung nicht auf andere Weise nach-
gewiesen werden kann. Dies gilt auch für die Kinderbe-
aufsichtigung. (3) Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer
ist verpflichtet, die von ihr oder ihm benutzten Geräte, 
Einrichtungen und Veranstaltungsräume der Volkshoch-
schule sorgsam zu behandeln sowie die Hausordnung
und die Brandschutzordnung der Gebäude, in denen die 
Veranstaltungen stattfinden, sowie eventuelle Rauchver-
bote zu beachten.

9. Rücktritt und Kündigung durch die Volkshochschule
(1) Die Volkshochschule kann vom Vertrag zurücktreten
oder ihn kündigen, wenn eine Veranstaltung aus Grün-
den, die die Volkshochschule nicht zu vertreten hat (z.B.
wegen Verhinderung der Kursleitung oder Schließung
von Veranstaltungsräumen), ganz oder teilweise nicht
stattfinden kann. (2) Die Volkshochschule kann den Ver-
trag während eines Unterrichtsabschnittes mit sofortiger
Wirkung kündigen, wenn die tatsächliche Teilnehmerzahl 
einer Lehrveranstaltung dauerhaft (mindestens an drei
aufeinander folgenden Veranstaltungsterminen) unter die 
unterrichtsmethodisch gebotene Mindestzahl von Teil-
nehmenden sinkt. (3) Wird eine Veranstaltung nicht durch-
geführt, erhalten die Teilnehmenden das bereits entrich-
tete Entgelt und evtl. Entgeltzuschläge, den Kostenbeitrag 
zur Kinderbeaufsichtigung sowie die Verwaltungskosten-
pauschale zurück. (4) Wird eine Veranstaltung nur teil-
weise durchgeführt, werden die Entgelte für nicht in An-
spruch genommene Leistungen zurückgezahlt. Gleiches
gilt für den Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung. Eine 
Rückerstattung der Verwaltungskostenpauschale sowie
von Auslagen für in Anspruch genommene Verbrauchs-
materialien ist ausgeschlossen. In Fällen, in denen eine
Berechnung der erbrachten Teilleistung unzumutbar wäre 
(insbesondere, wenn die erbrachte Teilleistung für die
Teilnehmenden ohne Wert ist), erhalten die Teilnehmen-
den das entrichtete Entgelt, erhobene Entgeltzuschläge, 
ggf. den Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung sowie
die Verwaltungskostenpauschale zurück. (5) Die Volks-

hochschule kann den Vertrag während eines Unterrichts-
abschnittes aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in den 
in Absatz 1 und 2 beschriebenen sowie in folgenden Fäl-
len vor: a) bei nicht erfolgter Zahlung des Entgeltes bzw. 
bei nicht rechtzeitiger Zahlung vereinbarter Raten, b) bei 
fehlenden persönlichen oder sachlichen Voraussetzun-
gen für die Teilnahme an der Lehrveranstaltung gemäß 
Nummer 2 Absatz 2, c) bei gemeinschaftswidrigem Ver-
halten, d) bei beachtlichen Verstößen gegen die Haus-
ordnung. (6) Kündigt die Volkshochschule gemäß Absatz 
5 wegen fehlender persönlicher und sachlicher Voraus-
setzungen für die Teilnahme, so werden gegebenenfalls 
die Entgelte für nicht in Anspruch genommene Leistungen 
wie unter Absatz 4 beschrieben zurückgezahlt.

10. Kündigung und Widerruf durch die Teilnehmenden 
(1) Die Teilnehmende oder der Teilnehmenden kann den 
Vertrag schriftlich, persönlich, per FAX oder per E-Mail in 
der Geschäftsstelle der Volkshochschule kündigen. (2)
Eine telefonische Mitteilung, die Abmeldung bei der Kurs-
leitenden oder dem Kursleitenden oder das Fernbleiben
vom Kurs gelten nicht als Kündigung. (3) Die Kündigung
wird von der Volkshochschule schriftlich bestätigt. Kündi-
gungen per E-Mail können per E-Mail bestätigt werden.
(4) Bei einer Kündigung bis 14 Tage vor Veranstaltungs-
beginn werden das Entgelt, evtl. Entgeltzuschläge sowie
ggf. der Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung unter
Einbehaltung einer Pauschale in Höhe von 6 € erstattet. 
Bei einer Kündigung ab dem 13. Tag bis einen Werktag
vor Veranstaltungsbeginn werden das Entgelt, evtl. Ent-
geltzuschläge sowie ggf. der Kostenbeitrag zur Kinder-
beaufsichtigung unter Einbehaltung einer Pauschale in
Höhe von 12 € erstattet. Entgelte unter 12 € werden in
voller Höhe fällig. (5) Ab dem Tag des Veranstaltungsbe-
ginns besteht kein Anspruch auf Erstattung des Entgeltes, 
evtl. Entgeltzuschläge, der Verwaltungskostenpauschale
sowie ggf. des Kostenbeitrages zur Kinderbeaufsich-
tigung. (6) Weist die Veranstaltung einen Mangel auf,
der geeignet ist, das Ziel der Veranstaltung nachhaltig
zu beeinträchtigen, hat die Teilnehmende oder der Teil-
nehmende die Volkshochschule auf den Mangel schrift-
lich hinzuweisen und ihr innerhalb einer zu setzenden
angemessenen Nachfrist Gelegenheit zu geben, den
Mangel zu beseitigen. Geschieht dies nicht, kann die Teil-
nehmende oder der Teilnehmende nach Ablauf der Frist
den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. (7) Ein et-
waiges gesetzliches Widerrufsrecht (z.B. bei Fernabsatz-
geschäften) bleibt unberührt. (8) Soweit die Teilnahme an 
Veranstaltungen der Volkshochschule aus öffentlichen
Mitteln gefördert wird und die Förderungsbedingungen
weitergehende Kündigungsmöglichkeiten zulassen als in
diesen Geschäftsbedingungen vorgesehen, werden den
Teilnehmenden diese eingeräumt.

11. Urheberschutz Das Kopieren und die Weitergabe von
Lehrmaterialien ist ohne Genehmigung nicht gestattet.
Fotografieren, Filmen und Aufnahmen auf Tonträgern in 
den Lehrveranstaltungen sind ohne Genehmigung nicht
gestattet.

12. Speicherung personenbezogener Daten und Daten-
schutz Zum Zwecke der Verwaltung der Lehrveranstal-
tungen setzen die Volkshochschulen eine automatisierte
Datenverarbeitung ein. Die ausführliche Teilnehmer/in-
neninformation zu den Datenschutzbestimmungen findet 
sich im Programmheft und auf der Website der Volkshoch- 
schule unter www.berlin.de/vhs/service/datenschutz. Im
Falle einer Anmeldung vor Ort wird die Datenschutzer-
klärung persönlich in Schriftform ausgehändigt. Im Zuge 
einer Online-Anmeldung über www.vhsit.berlin.de erhält
jeder Kursteilnehmende automatisch mit der Buchung
eine Erklärung zum Datenschutz.

13. Sonderveranstaltungen Es gelten die Merkblätter der 
veranstaltenden Volkshochschulen.

Stand: 01.08.2016



Datenschutzbestimmungen Kursanmeldung

1. Information über die Erhebung personenbezogener 
Daten Nachfolgend informieren wir Sie über die Er-
hebung personenbezogener Daten, wenn Sie sich zu
einem Kurs oder einer Veranstaltung der Volkshoch-
schule (VHS) Pankow anmelden. Verantwortlich für die 
Erhebung gem. Art. 4 Abs. 7 Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) ist die Volkshochschule Pankow,
Schulstr. 29, 13187 Berlin, als öffentliche Einrichtung
des Bezirksamtes Pankow von Berlin. Unseren Daten-
schutzbeauftragten Herrn Hube erreichen Sie unter
boris.hube  @  ba-pankow.berlin.de, Breite Straße 24a 
– 26, 13187 Berlin.

2. Datenerhebung und -verwendung zur Vertrags-
abwicklung, bei Eröffnung eines Kundenkontos und
sonstigen Anfragen
2.1. Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie
uns diese im Rahmen einer Kursanmeldung zukommen 
lassen. Pflichtfelder werden als solche (mit Sternchen) 
gekennzeichnet, da wir diese Daten zwingend zum
Vertragsschluss und Vertragsabwicklung im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie zur Eröffnung eines Kunden-
kontos benötigen. Welche Daten erhoben werden, ist
aus dem Anmeldeformular ersichtlich. Hierzu gehören
insbesondere Name, Adresse, Kommunikationsdaten
und Ihre IBAN-Nummer, wenn Sie die Kursgebühr
durch Lastschrift begleichen wollen. Die Nichtangabe
von freiwilligen Daten hat keine Auswirkungen. Ihr Ge-
burtsdatum erheben wir, um das Mindestalter für die
Kursbuchung und Ihre Geschäftsfähigkeit beurteilen zu 
können. Ferner erheben wir das Alter aus unserem be-
rechtigten Interessen Art. 6 Abs. 1 lit. f. zu statistischen 
Zwecken zur Verbesserung unseres Kursangebots so-
wie zur Identifikation der jeweiligen User im System. 
Für besondere Kurse, z.B. Integrationskurse, können wir 
gesetzlich (z.B. durch die Integrationskursverordnung)
dazu verpflichtet sein, weitere persönliche Angaben zu 
erheben und zu verarbeiten. Dies ergibt sich aus dem 
jeweiligen Gesetz. Die Abfrage Ihrer Festnetz- bzw.

Mobilfunknummer erfolgt in unserem berechtigten In-
teresse (Art. 6 Abs. 1 lit. f), um Sie bei Kursänderungen 
unmittelbar kontaktieren zu können. Mit Angabe von 
IBAN, Name und Vorname des Kontoinhabers haben 
Sie die Möglichkeit, uns ein Lastschriftmandat (SEPA-
Mandat) zu erteilen. In diesem Fall leiten wir Ihre Daten 
zum Einzug der Kursgebühr an unsere Bank weiter. Ihre 
Kontendaten nutzen wir ggf. auch für die Erstattung et-
waiger Guthaben.
2.2 Sollten Sie eine Ermäßigung der Kursgebühr be-
anspruchen, prüfen wir, ob die Voraussetzungen für die 
Ermäßigung tatsächlich vorliegen. Hierzu ist die Ein-
reichung von entsprechenden Nachweisen notwendig. 
Bei Integrationskursen sind wir dazu verpflichtet, per-
sonenbezogene Daten an das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) zu übermitteln.
2.3 Die von Ihnen in der Anmeldung abgegebenen 
Daten werden digitalisiert und in unserem Buchungs-
system verarbeitet. Die hierfür verwendete Datenbank 
wird von der Abteilung vhs.digital / Kundenservice des 
Servicezentrums der Berliner Volkshochschulen be-
treut. Darüber hinaus nutzt die VHS die kommunale 
IT-Struktur der Stadt Berlin.

3. Weitergabe Ihrer Daten Wir geben Ihre Daten an
Vertragspartner (z.B. Kursleitende, Prüfungsinstitute,
Auftragsverarbeiter und öffentliche Stellen) weiter, so-
weit wir hierzu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet 
sind (z.B. Auftragsdatenverarbeitungsverträge, Befug-
nisse nach Art. 6 DS-GVO, insbesondere vertragliche
Pflichten, gerichtliche Anordnungen etc.). Wir geben 
Ihren Namen an Kursleitende zur Durchführung des
Kurses weiter. Für die Teilnahme an zertifizierten Prü-
fungen und Abschlüssen (z.B. telc-Sprachprüfungen,
Xpert) leiten wir die hierzu erforderlichen Daten an die 
Prüfungsinstitute weiter. Ferner kann bei Landesmittel-
kursen und solchen, welche durch die Agentur für Ar-
beit gefördert werden, eine Übermittlung an Behörden 
erforderlich sein. Diese Übermittlungen beruhen auf

einer rechtlichen Verpflichtung. Die Volkshochschulen 
führen gemäß § 123 Nr. 7 SchulG Berlin zum Zweck 
der Erfüllung ihrer Bildungsaufgabe eine gemeinsame 
Teilnehmerdatenbank, um die bezirksübergreifende 
Teilnahme an Kursen zu ermöglichen und die Verwal-
tungsprozesse effizient zu gestalten.

4. Speicherdauer und Löschung Nach Vertragsab-
wicklung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn,
es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten. In 
diesem Fall werden diese Daten gemäß der LHO Ber-
lin zwischen sechs und zehn Jahren aufbewahrt. Ihre
Daten werden für andere Verwendung gesperrt, es sei 
denn es liegt eine anderweitige Berechtigung im Sinne 
des Art. 6 DSGVO, z.B. eine Einwilligung, vor. Mitge-
teilte Bankdaten werden nach Widerruf der Einzugser-
mächtigung, erfolgreicher Bezahlung des Kursbeitrags 
bzw. bei Dauerlastschriftmandaten 36 Monate nach
letztmaliger Inanspruchnahme gelöscht.

5. Ihre Rechte (1) Sie haben jederzeit das Recht, kos-
tenfrei Auskunft über die bei der VHS gespeicherten
Daten zu erhalten, unrichtige Daten zu korrigieren so-
wie Daten sperren oder löschen zu lassen.
Schreiben Sie hierzu bitte eine E-Mail an Herrn Cars-
ten Bernburg unter der E-Mail-Adresse:
carsten.bernburg  @  ba-pankow.berlin.de.
Ferner können Sie den Datenverarbeitungen wider-
sprechen und Ihre Daten durch uns auf jemand ande-
ren übertragen lassen. (2) Sie haben zudem das Recht, 
sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
uns zu beschweren, z.B. wenn Sie davon ausgehen,
dass diese ohne ausreichende rechtliche Grundla-
ge erfolgt. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde
ist die Berliner Beauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin,  
Tel.: (030) 138 89-0, Fax: (030) 215 50 50, 
E-Mail: mailbox  @  datenschutz-berlin.de

Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-
gabe von Gründen einen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung – 
per Post versandtem Brief, per Telefax oder per E-Mail 
– über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.

Sie können dafür das Musterwiderrufsformular (siehe 
http://www.berlin.de/vhs/service/buchen-undbezah-
len/widerrufsbelehrung/) verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerru-
fen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während 

der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleis-
tungen entspricht.




